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Vierte Durchführungsbestimmung1 
zur Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

— Großraum- und Schwerlasttransporte —

vom 8. September 1978

Auf Grund des § 50 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) vom 26. Mai 1977 (GBl.I Nr. 20 S. 257) wird zur Durch
führung der §§ 30 Abs. 5 und 48 StVO im Einvernehmen mit 
den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane folgen
des bestimmt:

§ 1
(1) Großraumtransporte sind Transporte, bei denen die 

Breite von Eahrzeug und Ladung 2,50 m, die Länge von 
Fahrzeug, Anhängefahrzeug und Ladung insgesamt 22 m oder 
die Höhe von Fahrzeug und Ladung 4 m überschreitet.

(2) Schwerlasttransporte sind Transporte, bei denen die im 
§ 39 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) 
festgelegten zulässigen Gesamtmassen oder Achslasten oder 
eine Gesamtmasse je Fahrzeug von 421 überschritten wer
den.

§ 2
Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis zur Durchfüh

rung der Großraum- bzw. Schwerlasttransporfe sind
a) für Transporte, bei denen nicht mehr als 2 Bezirke be

fahren werden, die Volkspolizei-Kreisämter, in deren 
Zuständigkeitsbereich die Transporte beginnen;

b) für Transporte, bei denen mehr als 2 Bezirke befahren 
werden, die Bezirksbehörden der Deutschen Volkspolizei, 
in deren Zuständigkeitsbereich die Transporte begin
nen;

1 3. DB vom 18. Mal 1978 (GBl. I Nr. 18 S. 222)

c) für Transporte, bei denen die Staatsgrenze der DDR auf 
der Straße passiert wird, das Ministerium des Innern.

§3
(1) Die Durchführung von Großraum- bzw. Schwerlasttrans

porten gemäß § 2 Buchstaben а und b ist bei den zuständigen 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei mindestens 5 Werk
tage vor Transportbeginn schriftlich zu beantragen.

(2) Anträge für Transporte gemäß § 2 Buchst, c sind min
destens 5 Werktage vor Transportbeginn bei der General
direktion des VEB Deutrans — Internationale Spedition — ein
zureichen. Werden die im Abs. 4 genannten Massen und/oder 
Maße überschritten, sind die Anträge mindestens 15 Werk
tage vor Transportbeginn einzuredchen.

(3) Die Anträge müssen folgende Angaben enthalten:
— Antragsteller
— Transportausführender
— Bezeichnung des zu transportierenden Gutes
— Abgangsort/Bestimmungsort
—• Transportbeginn/Abfahrtszeit des Transportes
— Angaben über die Transporttechnik (Zugmaschine, An

hänger, Tieflader, Typ, polizeiliche Kennzeichen)
— Angaben über das Transportgut (Breite, Länge, Höhe, 

Masse)
— Gesamtabmessungen von Fahrzeug, Anhängefahrzeug und 

Ladung
— Achslasten und Achsabstände
— vorgesehene Sicherungsmaßnahmen
— Transportverantwortlicher.


